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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §4;

EStG 1972 §4 Abs2;

EStG 1972 §5;

EStG 1972 §6;

Rechtssatz

§ 4 BewG ist im Rahmen des Bilanzsteuerrechtes nicht anwendbar, weil zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung auch die Berücksichtigung aufschiebend bedingter Forderungen und Lasten zählt (zB Rückstellungen).

Aber auch außerhalb des Bilanzsteuerrechtes nden sich Grundsätze, die mit § 4 BewG unvereinbar sind. Dazu gehört

unter anderem der häufig verwendete Begriff der Anschaffungskosten oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsgutes.

Anscha ungskosten oder Herstellungskosten sind ohne Rücksicht darauf in voller Höhe zu berücksichtigen, ob in

ihnen ein aufschiebend bedingter Anspruch enthalten ist oder nicht, weil alles, was der Erwerber eines

Wirtschaftsgutes für dessen Erwerb aufwenden muß, also auch die Übernahme aufschiebend bedingter Lasten, zu den

Anschaffungskosten oder Herstellungskosten des Wirtschaftsgutes zählt.
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